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Hergiswilerstrasse 1 :500
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Chrüzflue 1:500
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KANTON
LUZERN
Bou-, Umwelt- und Wirtscholtsdeporlement

Landwirtschaft und Wald (lawa)
Walderhaltung
Centralstrasse 33
Postfach
621 0 Sursee
Telefon 041 3497400
lawa@lu.ch
www.lawa.lu.ch

Sursee, 1 6. Dezember 2022 BIL

ENTSCHEID

Waldrecht: Teilrevision der Ortsplanung der Gemeinde Honru
Waldfeststellung ($ 6 Abs. 2 des kantonalen Waldgesetzes
(KWaG)

Gesuchstellerin Einwohnergemeinde Horq
vertreten durch den Gemeinderat Horw

Gebiet Grütried, Grundstück 686, GB Honry
Stutzrain, Grundstück234, GB Horuv
Stadel, Grundstück428, GB Honrv
Langesand 1, Grundstück 19, 1645 & 2079, GB Horuv
Büel, Grundstück 21,27,29 & 1963, GB Honv
Hergiswilerstrasse, Grundstück 1343, GB Honry
Seeacheruveg, Grundstück 59, GB Horw
Waldwinkel, Grundstück 53, GB Horurr
Chrüzflue, Grundstück 32, GB Honiv
Bachtelstrasse, Grundstück 200, GB Horuv

Sachverhalt:
1. lm Zusammenhang mit der Teilrevision der Ortsplanung der Gemeinde Horw legte der
Gemeinderat Honru die Pläne über die Lage und die Ausdehnung des Waldes, welcher an
Bauzonen angrenzt, vom 29. August bis am 27. September 2022, während 30 Tagen online
sowie bei der Gemeindeverwaltung Horuv öffentlich zur Einsichtnahme auf. Die Auflage wur-
de von der Gesuchstellerin im Kantonsblatt Nr. 34 vom 27. August 2022 (5.3109) publiziert.
Gemäss Mitteilung der Gemeinde Horur vom 22. November 2Q22 ging während derAuflage-
frist keine Einsprache gegen die Waldfeststellung ein.

2. Auf dem Plan <Grütried> war die bereits rechtsgültige statische Waldgrenze in den online
verfügbaren Unterlagen nicht vollständig dargestellt. Physisch lag der Waldfeststellungsplan
gemäss Plan vom 10. August 2022korrekt auf.

3. Auf dem öffentlich aufgelegenen Plan <Bachtelstrasse> war eine Einsprache berechtigte
statische Waldgrenze auf der Strassenparzelle Nr. 202, GB Honr eingezeichnet. Die Strasse
hat eine Breite von 4 m und gehört damit rechtlich nicht zur Waldfläche. lm Bereich der
Strasse ist daher keine statische Waldgrenze erforderlich. Der Plan <Bachtelstrasse> wurde
nach der öffentlichen Auflage im Bereich der Strassenparzelle bereinigt.

2022-5040 / Entscheid Waldfeststellung Seite 1 von 3



Erwägungen:
1 . Gemäss Art. 1o Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Wald (WaG) ist beim Erlass und bei

der Revision von Nutzungsplänen nach dem Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG)

eine Waldfeststellung in jänem Bereich anzuordnen, wo Bauzonen an den Wald grenzen

oder in Zukunft grenien'sollen. Gemäss S 6 KWaG fallen die Waldfeststellungen im Rahmen

einer Ortsplanuig in die Zuständigkeit der Abteilung Wald der Dienststelle Landwirtschaft

und Wald itawa;.brundlage für die Waldfeststellungsentscheide bilden die entsprechenden

Waldpläne. Diese enthalten gemäss Ari. 2WaG alle Flächen, die mit Waldbäumen oder

Waldsträuchern bestockt sinü und Waldfunktionen erfüllen. Die Waldpläne werden jeweils

zusammen mit den übrigen Ortsplanungsakten öffentlich aufgelegt. Soweit gegen die Wald-

pläne keine Einsprachen erhoben werden, gelten diese als von den Betroffenen anerkannt.

2.Der plan <Grütried> ist physisch korrekt aufgelegen. Die online publizierten Pläne wurden

nach der öffentlichen Auflage gemäss den physisch aufgelegenen Plänen angepasst. Die

nachträgliche Anpassung däs 
-online 

publizierten Plans betrifft nur die bereits rechtsgültige

statischä Waldgrenze un-d nicht die Einsprache berechtigte statische Waldgrenze. Gegen die

bereits rechtsgfiffiige statische Waldgrenze kann im vorliegenden Verfahren keine Einsprache

erhoben werden und bleibt unverändert bestehend.

3. Die Anpassung im Bereich der Strasse im Plan <Bachtelstrasse)) führt zu keiner wesentli-

chen And'erung für die betroffene sowie angrenzende Grundstückeigentümerschaft. Ausser-

dem gingen gegen die Waldfeststellungen keine Einsprache ein.

4. Die nachträglichen Anderungen auf den Waldfeststellungsplä.nen <Grütried> und <Bach-

telstrasse> sinä geringfügig unä führen zu keiner wesentlichen Anderung für die betroffene

GrundstückeigentUmerscträtt. Die angepassten Waldfeststellungspläne werden daher vor

dem formetteÄ Watdfeststellungsentscheid nicht erneut zur öffentlichen Einsichtnahme aufge-

legt.

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die auf den Waldfeststellungsplänen <Grütried>,

<Stutzrain>, <<Stadel>>, <Langesand 1>, <Büel>>, <<HergiswilerstraSse>>, <<Seeacherweg>,

<Waldwinkel>, <Chrüzflue> ünd <Bachtelstrasse)) grün eingezeichneten Bestockungen als

Wald im Rechtssinne gelten. Damit die gewünschte Wirkung des statischen Waldbegriffs

nach Art. 13 WaG entJteht, sind die festgestellten, an die Bauzone angrenzenden Waldgren-

zen im Zonenplan mit einer besonderen Signatur zu versehen (rote Linie). ln der Legende

des Zonenplanes ist auf die Waldfeststellung gemäss Art. 10 Abs. 2 WaG sowie auf die von

der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) genehmigten Pläne im Massstab 1:1'000

sowie 1: 500 vom 10. August 2Q22zu venrueisen. Die übrigen Waldgrenzen behalten ihren

bisherigen dynamischen Charakter.

6. Neu entstehende Bestockungen in der Bauzone gelten nicht als Wald.

7. Die vorliegende Verfügung stellt eine Momentaufnahme dar. Sie hält einen bestehenden

Zustand 1WätOgrenzen) üerbindlich fest (im Sinne einer Feststellung von Tat- und Rechtsfra-

gen). Die mitteis dieser Verfügung fedtgestellten und in die Nutzungsplanung zu überführen-

äen'statischen Waldgrenzen (rote Linien) gelten allerdings nur, solange Bauzonen an den

Wald grenzen (Art. tÖ nOs. 2a WaG). Wird die Bauzone nicht rechtskräftig ausgeschieden,

fällt der vorliegende Waldfeststellungsentscheid dahin.

B. Die Beschränkung der Walddynamik durch die statische Waldgrenze gilt überdies nur so-

lange, wie Bauzonen an den Wald grenzen. Die statische Waldgrenze entfällt automatisch,

soOatO der Wald bspw. aufgrund einerAuszonung nicht mehr an eine Bauzone angrenzt.

Hierfür bedarf es kein erneutes Waldfeststellungsverfahren. Entfallende statische Waldgren-
zen sind bei Zonenplanänderungen orientierend darzustellen.
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Rechtsspruch:
1. Die auf den Waldfeststellungsplänen <Grütried>r, <<Stutzrain>>, <<Stadel>>, <<Langesand 1>>,

<<Büel>, <Hergiswilersreasse)), <Seeachenveg>, <Waldwinkel>>, <Chrüzflue> und <Bachtel-
strasse>> im Massstab 1:1'000 sowie 1 : 500 vom 10. August 2022 grün eingezeichneten Be-
stockungen gelten als Wald im Sinne der Waldgesetzgebung.

2. Der vorliegende Waldfeststellungsentscheid fällt dahin, wenn die Bauzonen nicht rechts-
kräftig ausgeschieden werden.

3. Dieser Entscheid ist im Kantonsblatt zu veröffentlichen

4. Die Waldgrenzen müssen als Vektordaten dem zuständigen Nachführungsgeometer zu-
gestellt werden. Es muss sichergestellt werden, dass die amtliche Vermessung mit der Nut-
zungsplanung übereinstimmt.

5. Die Gesuchstellerin hat die amtlichen Kosten dieses Verfahrens von Fr. 489.-, einschliess-
lich einer Spruchgebühr von Fr. 420.- und einer Schreibgebühr von Fr. 69.-, zu bezahlen.

6. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Kantonsgericht Lu-
zern,4. Abteilung, Postfach 3569, 6002 Luzern, Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht
werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat einen Antrag und dessen
Begründung zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und allfällige Beweisurkunden sind
beizulegen.

Zustellung an:
- Gemeinderat Horw, Gemeindehausplatz 1, Postfach, 6048 Horw (inkl. Rechnung und

Beilage Waldfeststellungspläne)
- metron, Stahlrain 2, Postfach, 5201 Brugg (inkl. Beilage Waldfeststellungspläne)
- Emch + Berger WSB AG, Geometer Envin Vogel, Obernauerstrasse 42,6010 Kriens

(inkl. Beilage Waldfeststellungspläne)
- Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD), Rechtsdienst, Bahnhofstr. 15, 6002

Luzern (inkl, Beilage Waldfeststellungspläne)

Beilage:
- Waldfeststellungspläne <Grütried>, <Stutzrain>>, <<Stadel>>, <<Langesand 1>r, <<Büel>>,

< Herg iswi lerstrasse>, <Seeacheruveg >, <Waldwinkel >>, <Ch rüzfl ue>> und
<Bachtelstrasse)

tJ.,?m(
Bruno Röösli
Abteilungsleiter Wald

versand: I 9. De2.2022

UahW
Lea Bischofberger
Fachbereichsleiterin Walderhaltung
lea. bischofberger@lu.ch
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